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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des AsylG2005 Änderung des AsylG2005 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist § 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
 1. - 14  1. - 14 
 15. der Status des Asylberechtigten: das dauernde Einreise- und 

Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes gewährt; 

 15. der Status des Asylberechtigten: das zunächst befristete und schließlich 
dauernde Einreise- und Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt; 

 16. - 27.   16. - 27.  
  

Status des Asylberechtigten Status des Asylberechtigten 

§ 3. (1) - (3)  § 3. (1) - (3)  

 „(4) Einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, 
kommt eine befristete Aufenthaltsberechtigung als Asylberechtigter zu. Die 
Aufenthaltsberechtigung gilt drei Jahre und verlängert sich um eine unbefristete 
Gültigkeitsdauer, sofern die Voraussetzungen für eine Einleitung eines 
Verfahrens zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten nicht vorliegen 
oder das Aberkennungsverfahren eingestellt wird. Bis zur rechtskräftigen 
Aberkennung des Status des Asylberechtigten gilt die Aufenthaltsberechtigung 
weiter. Mit Rechtskraft der Aberkennung des Status des Asylberechtigten erlischt 
die Aufenthaltsberechtigung.  

 (4a) Im Rahmen der Staatendokumentation (§ 5 BFA-G) hat das Bundesamt 
zumindest einmal im Kalenderjahr eine Analyse zu erstellen, inwieweit es in 
jenen Herkunftsstaaten, denen im Hinblick auf die Anzahl der in den letzten fünf 
Kalenderjahren erfolgten Zuerkennungen des Status des Asylberechtigten eine 
besondere Bedeutung zukommt, zu einer wesentlichen, dauerhaften Veränderung 
der spezifischen, insbesondere politischen, Verhältnisse, die für die Furcht vor 
Verfolgung maßgeblich sind, gekommen ist. 

 (4b) In einem Familienverfahren gemäß § 34 Abs. 1 Z 1 gilt Abs. 4 mit der 
Maßgabe, dass sich die Gültigkeitsdauer der befristeten Aufenthaltsberechtigung 
nach der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsberechtigung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Familienangehörigen, von dem das Recht abgeleitet wird, richtet. 

(5) …. (5) …. 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten Aberkennung des Status des Asylberechtigten 

§ 7. (1) Der Status des Asylberechtigten ist einem Fremden von Amts 
wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn 

§ 7. (1) Der Status des Asylberechtigten ist einem Fremden von Amts 
wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn 

 1. ein Asylausschlussgrund nach § 6 vorliegt;  1. ein Asylausschlussgrund nach § 6 vorliegt; 
 2. einer der in Art. 1 Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention 

angeführten Endigungsgründe eingetreten ist oder 
 2. einer der in Art. 1 Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention 

angeführten Endigungsgründe eingetreten ist oder 
 3. der Asylberechtigte den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in einem 

anderen Staat hat. 
 3. der Asylberechtigte den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in einem 

anderen Staat hat. 

(2) Ein Verfahren zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten ist 
jedenfalls einzuleiten, wenn der Fremde straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3) und 
das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 wahrscheinlich ist. 

(2) Ein Verfahren zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten ist 
jedenfalls einzuleiten, wenn der Fremde straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3) und 
das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 wahrscheinlich ist. 

 (2a) Unbeachtlich der in § 3 Abs. 4 genannten Gültigkeitsdauer der 
Aufenthaltsberechtigung ist ein Verfahren zur Aberkennung des Status des 
Asylberechtigten jedenfalls einzuleiten, wenn sich aus der Analyse gemäß § 3 
Abs. 4a ergibt, dass es im Herkunftsstaat des Asylberechtigten zu einer 
wesentlichen, dauerhaften Veränderung der spezifischen, insbesondere 
politischen, Verhältnisse, die für die Furcht vor Verfolgung maßgeblich sind, 
gekommen ist. Das Bundesamt hat von Amts wegen dem Asylberechtigten die 
Einleitung des Verfahrens zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
formlos mitzuteilen. 

(3) Das Bundesamt kann einem Fremden, der nicht straffällig geworden ist 
(§ 2 Abs. 3), den Status eines Asylberechtigten gemäß Abs. 1 Z 2 nicht 
aberkennen, wenn die Aberkennung durch das Bundesamt – wenn auch nicht 
rechtskräftig – nicht innerhalb von fünf Jahren nach Zuerkennung erfolgt und 
der Fremde seinen Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hat. Kann nach dem ersten 
Satz nicht aberkannt werden, hat das Bundesamt die nach dem Niederlassungs- 
und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, zuständige 
Aufenthaltsbehörde vom Sachverhalt zu verständigen. Teilt diese dem 
Bundesamt mit, dass sie dem Fremden einen Aufenthaltstitel rechtskräftig erteilt 
hat, kann auch einem solchen Fremden der Status eines Asylberechtigten gemäß 
Abs. 1 Z 2 aberkannt werden. 

(3) Das Bundesamt kann einem Fremden, der nicht straffällig geworden ist 
(§ 2 Abs. 3), den Status eines Asylberechtigten gemäß Abs. 1 Z 2 nicht 
aberkennen, wenn die Aberkennung durch das Bundesamt – wenn auch nicht 
rechtskräftig – nicht innerhalb von fünf Jahren nach Zuerkennung erfolgt und 
der Fremde seinen Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hat. Kann nach dem ersten 
Satz nicht aberkannt werden, hat das Bundesamt die nach dem Niederlassungs- 
und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, zuständige 
Aufenthaltsbehörde vom Sachverhalt zu verständigen. Teilt diese dem 
Bundesamt mit, dass sie dem Fremden einen Aufenthaltstitel rechtskräftig erteilt 
hat, kann auch einem solchen Fremden der Status eines Asylberechtigten gemäß 
Abs. 1 Z 2 aberkannt werden. 

(4) Die Aberkennung nach Abs. 1 Z 1 und 2 ist mit der Feststellung zu (4) Die Aberkennung nach Abs. 1 Z 1 und 2 ist mit der Feststellung zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
verbinden, dass dem Betroffenen die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht 
mehr zukommt. Dieser hat nach Rechtskraft der Aberkennung der Behörde 
Ausweise und Karten, die den Status des Asylberechtigten oder die 
Flüchtlingseigenschaft bestätigen, zurückzustellen. 

verbinden, dass dem Betroffenen die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht 
mehr zukommt. Dieser hat nach Rechtskraft der Aberkennung der Behörde 
Ausweise und Karten, die den Status des Asylberechtigten oder die 
Flüchtlingseigenschaft bestätigen, zurückzustellen. 

Verfahrensablauf Verfahrensablauf 

§ 17. (1) - (5)  § 17. (1) - (5)  

(6) In den Fällen des § 43 Abs. 2 BFA-VG gilt der Antrag auf 
internationalen Schutz nach Durchführung der Befragung und gegebenenfalls 
der Durchsuchung und der erkennungsdienstlichen Behandlung als eingebracht; 
dem Asylwerber ist binnen drei Tagen eine Verfahrenskarte auszustellen. 

(6) In den Fällen des § 43 Abs. 2 BFA-VG gilt der Antrag auf 
internationalen Schutz nach Durchführung der Befragung und gegebenenfalls 
der Durchsuchung und der erkennungsdienstlichen Behandlung als eingebracht; 
dem Asylwerber ist binnen drei Tagen eine Verfahrenskarte auszustellen. Die 
20-Tages-Frist nach § 28 Abs. 2 beginnt diesfalls mit der Setzung einer 
Verfahrenshandlung durch das Bundesamt. 

(7) - (9)  (7) - (9)  

Anträge auf Einreise bei Vertretungsbehörden Anträge auf Einreise bei Vertretungsbehörden 

§ 35. (1) Der Familienangehörige gemäß Abs. 5 eines Fremden, dem der 
Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
wurde und der sich im Ausland befindet, kann zwecks Stellung eines Antrages 
auf internationalen Schutz gemäß § 34 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 einen Antrag 
auf Erteilung eines Einreisetitels bei der mit konsularischen Aufgaben betrauten 
österreichischen Vertretungsbehörde im Ausland (Vertretungsbehörde) stellen. 

§ 35. (1) Der Familienangehörige gemäß Abs. 5 eines Fremden, dem der 
Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde und der sich im Ausland befindet, 
kann zwecks Stellung eines Antrages auf internationalen Schutz gemäß § 34 
Abs. 1 Z 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 einen Antrag auf Erteilung eines Einreisetitels 
bei der mit konsularischen Aufgaben betrauten österreichischen 
Vertretungsbehörde im Ausland (Vertretungsbehörde) stellen. Erfolgt die 
Antragstellung auf Erteilung eines Einreisetitels mehr als drei Monate nach 
rechtskräftiger Zuerkennung des Status des Asylberechtigten, sind die 
Voraussetzungen gemäß §  60 Abs. 2 Z 1 bis 3 zu erfüllen. 

(2) Befindet sich der Familienangehörige gemäß Abs. 5 eines Fremden, 
dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, im Ausland, 
ist diesem über Antrag nach der ersten Verlängerung der befristeten 
Aufenthaltsberechtigung des Fremden, dem der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten bereits zuerkannt wurde, die Einreise zu gewähren, es sei 
denn, es wäre auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nicht mehr vorliegen oder in drei Monaten nicht mehr 
vorliegen werden. Darüber hinaus gilt Abs. 4. 

(2) Der Familienangehörige gemäß Abs. 5 eines Fremden, dem der Status 
des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde und der sich im Ausland 
befindet, kann zwecks Stellung eines Antrages auf internationalen Schutz gemäß 
§ 34 Abs. 1 Z 2 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 frühestens drei Jahre nach rechtskräftiger 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten einen Antrag auf 
Erteilung eines Einreisetitels bei der Vertretungsbehörde stellen, sofern die 
Voraussetzungen gemäß § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 erfüllt sind. Diesfalls ist die 
Einreise zu gewähren, es sei denn, es wäre auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten nicht mehr vorliegen oder in drei Monaten nicht 
mehr vorliegen werden. Darüber hinaus gilt Abs. 4. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (2a) Handelt es sich beim Antragsteller um den Elternteil eines 
unbegleiteten Minderjährigen, dem der Status des Asylberechtigten oder des 
subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, gelten die Voraussetzungen 
gemäß § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 als erfüllt. 

(3) Wird ein Antrag nach Abs. 1 und Abs. 2 gestellt, hat die 
Vertretungsbehörde dafür Sorge zu tragen, dass der Fremde ein in einer ihm 
verständlichen Sprache gehaltenes Befragungsformular ausfüllt; Gestaltung und 
Text dieses Formulars hat der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten und 
nach Anhörung des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(§ 63) so festzulegen, dass das Ausfüllen des Formulars der Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhalts dient. Außerdem hat die Vertretungsbehörde den 
Inhalt der ihr vorgelegten Dokumente aktenkundig zu machen. Der Antrag auf 
Einreise ist unverzüglich dem Bundesamt zuzuleiten. 

(3) Wird ein Antrag nach Abs. 1 oder Abs. 2 gestellt, hat die 
Vertretungsbehörde dafür Sorge zu tragen, dass der Fremde ein in einer ihm 
verständlichen Sprache gehaltenes Befragungsformular ausfüllt; Gestaltung und 
Text dieses Formulars hat der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten und 
nach Anhörung des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(§ 63) so festzulegen, dass das Ausfüllen des Formulars der Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhalts dient. Außerdem hat die Vertretungsbehörde auf die 
Vollständigkeit des Antrages im Hinblick auf den Nachweis der Voraussetzungen 
gemäß § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 hinzuwirken und den Inhalt der ihr vorgelegten 
Dokumente aktenkundig zu machen. Der Antrag auf Einreise ist unverzüglich 
dem Bundesamt zuzuleiten. 

(4) Die Vertretungsbehörde hat dem Fremden nach Abs. 1 oder 2 ohne 
weiteres ein Visum zur Einreise zu erteilen (§ 26 FPG), wenn das Bundesamt 
mitgeteilt hat, dass die Stattgebung eines Antrages auf internationalen Schutz 
durch Zuerkennung des Status des Asylberechtigten oder des subsidiär 
Schutzberechtigten wahrscheinlich ist. Eine derartige Mitteilung darf das 
Bundesamt nur erteilen, wenn 

(4) Die Vertretungsbehörde hat dem Fremden aufgrund eines Antrags auf 
Erteilung eines Einreisetitels nach Abs. 1 oder 2 ohne weiteres ein Visum zur 
Einreise zu erteilen (§ 26 FPG), wenn das Bundesamt mitgeteilt hat, dass die 
Stattgebung eines Antrages auf internationalen Schutz durch Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten 
wahrscheinlich ist. Eine derartige Mitteilung darf das Bundesamt nur erteilen, 
wenn 

 1. gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder des 
subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren zur 
Aberkennung dieses Status anhängig ist (§§ 7 und 9) und 

 1. gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder des 
subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren zur 
Aberkennung dieses Status anhängig ist (§§ 7 und 9), 

 2. das zu befassende Bundesministerium für Inneres mitgeteilt hat, dass 
eine Einreise den öffentlichen Interessen nach Art. 8 Abs. 2 EMRK 
nicht widerspricht 

 2. das zu befassende Bundesministerium für Inneres mitgeteilt hat, dass 
eine Einreise den öffentlichen Interessen nach Art. 8 Abs. 2 EMRK 
nicht widerspricht und 

.  3. im Falle eines Antrages nach Abs. 1 letzter Satz oder Abs. 2 die 
Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 erfüllt sind, es sei denn, die 
Stattgebung des Antrages ist gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur 
Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 
EMRK geboten. 

Bis zum Einlangen dieser Mitteilung ist die Frist gemäß § 11 Abs. 5 FPG Bis zum Einlangen dieser Mitteilung ist die Frist gemäß § 11 Abs. 5 FPG 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gehemmt. Die Vertretungsbehörde hat den Fremden über den weiteren 
Verfahrensablauf in Österreich gemäß § 17 Abs. 1 und 2 zu informieren. 

gehemmt. Die Vertretungsbehörde hat den Fremden über den weiteren 
Verfahrensablauf in Österreich gemäß § 17 Abs. 1 und 2 zu informieren. 

(5) Nach dieser Bestimmung ist Familienangehöriger, wer Elternteil eines 
minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung 
minderjähriges lediges Kind eines Fremden ist, dem der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern die Ehe 
bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat; dies gilt weiters auch für 
eingetragene Partner, sofern die eingetragene Partnerschaft bereits im 
Herkunftsstaat bestanden hat. 

(5) Nach dieser Bestimmung ist Familienangehöriger, wer Elternteil eines 
minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung 
minderjähriges lediges Kind eines Fremden ist, dem der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern die Ehe 
bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat; dies gilt weiters auch für 
eingetragene Partner, sofern die eingetragene Partnerschaft bereits im 
Herkunftsstaat bestanden hat. 

6. Hauptstück 6. Hauptstück 
Karten für Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte Karten für Asylwerber , Asylberechtigte und subsidiär 

Schutzberechtigte 

 Karte für Asylberechtigte 

 § 51a. (1) .Einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, ist eine Karte für Asylberechtigte auszustellen. Diese Karte dient dem 
Nachweis der Identität und der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes im 
Bundesgebiet. Die Karte ist nach Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
dem Bundesamt zurückzustellen. 

 (2) Die nähere Gestaltung der Karte für Asylberechtigte hat der 
Bundesminister für Inneres durch Verordnung zu regeln. Die Karte für 
Asylberechtigte hat insbesondere zu enthalten: Die Bezeichnung „Republik 
Österreich“ und „Karte für Asylberechtigte“, Namen, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Lichtbild und Unterschrift des 
Asylberechtigten sowie Bezeichnung der Behörde, Datum der Ausstellung und 
Unterschrift des Genehmigenden. 

 Integration von Asylberechtigen und subsidiär Schutzberechtigten 

 § 67. (1) Fremde, denen der Status des Asylberechtigten oder subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt wurde, haben unverzüglich nach Zuerkennung des 
Status zum Zwecke der Integrationsförderung bei dem für das jeweilige 
Bundesland zuständigen Integrationszentrum des Österreichischen 
Integrationsfonds persönlich zu erscheinen. Diese Pflicht ist dem Fremden 
zugleich mit Zuerkennung des Status zur Kenntnis zu bringen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (2) Wird ein Verfahren zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß 
§ 10 Abs. 1 Z 4 oder 5 eingeleitet, können das Bundesamt und das 
Bundesverwaltungsgericht beim Österreichischen Integrationsfonds Auskunft 
über die Teilnahme des Fremden an Maßnahmen im Rahmen der 
Integrationsförderung des Österreichischen Integrationsfonds, insbesondere an 
Sprachkursen und Kursen über die Grundkenntnisse der demokratischen 
Ordnung der Republik Österreich und der sich daraus ableitbaren 
Grundprinzipien, sowie allfällige Kursergebnisse verlangen. Die Auskunft kann 
bei der Beurteilung des Grades der Integration im Rahmen der Beurteilung des 
Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK (§ 9 Abs. 2 Z 4 BFA-VG) 
entsprechend berücksichtigt werden.. 

Integrationshilfe Integrationshilfe 

§ 68. (1) Einem Fremden, dem der Status eines Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, kann Integrationshilfe gewährt werden. Durch Integrationshilfe soll ihre 
volle Einbeziehung in das österreichische wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Leben und eine möglichst weitgehende Chancengleichheit mit 
österreichischen Staatsbürgern in diesen Bereichen herbeigeführt werden. 

§ 68. (1) Einem Fremden, dem der Status eines Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, kann Integrationshilfe gewährt werden. Durch Integrationshilfe soll ihre 
volle Einbeziehung in das österreichische wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Leben und eine möglichst weitgehende Chancengleichheit mit 
österreichischen Staatsbürgern in diesen Bereichen herbeigeführt werden. 
Maßnahmen der Integrationshilfe gemäß Abs. 2 sind nach Maßgabe 
vorhandener finanzieller und organisatorischer Ressourcen auch Asylwerbern 
zu gewähren, bei denen die Zuerkennung des internationalen Schutzes unter 
Berücksichtigung vorliegender Erfahrungswerte sehr wahrscheinlich ist. 
Darüber sind Asylwerber mit Zulassung des Verfahrens in Kenntnis zu setzen. 

(2) Integrationshilfe sind insbesondere (2) Integrationshilfe sind insbesondere 
 1. Sprachkurse;  1. Sprachkurse; 
 2. Kurse zur Aus- und Weiterbildung;  2. Kurse zur Aus- und Weiterbildung; 
 3. Veranstaltungen zur Einführung in die österreichische Kultur und 

Geschichte; 
 3. Veranstaltungen zur Einführung in die österreichische Kultur und 

Geschichte; 
 4. gemeinsame Veranstaltungen mit österreichischen Staatsbürgern zur 

Förderung des gegenseitigen Verständnisses; 
 4. gemeinsame Veranstaltungen mit österreichischen Staatsbürgern zur 

Förderung des gegenseitigen Verständnisses; 
 5. Weitergabe von Informationen über den Wohnungsmarkt und  5. Weitergabe von Informationen über den Wohnungsmarkt und 
 6. Leistungen des Österreichischen Integrationsfonds - Fonds zur 

Integration von Flüchtlingen und Migranten. 
 6. Leistungen des Österreichischen Integrationsfonds - Fonds zur 

Integration von Flüchtlingen und Migranten. 

(3) Zur Durchführung der Integrationshilfe sind möglichst private, 
humanitäre und kirchliche Einrichtungen und Institutionen der freien Wohlfahrt 

(3) Zur Durchführung der Integrationshilfe sind möglichst private, 
humanitäre und kirchliche Einrichtungen und Institutionen der freien Wohlfahrt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder der Gemeinden heranzuziehen. Die zu erbringenden Leistungen sind in 
einem privatrechtlichen Vertrag festzulegen, der auch den Kostenersatz zu 
regeln hat. 

oder der Gemeinden heranzuziehen. Die zu erbringenden Leistungen sind in 
einem privatrechtlichen Vertrag festzulegen, der auch den Kostenersatz zu 
regeln hat. 

Zeitlicher Geltungsbereich Zeitlicher Geltungsbereich 

§ 73. (1) – (14). § 73. (1) – (14). 

 (15) Die §§ 2 Abs. 1 Z 15, 3 Abs. 4 bis 4b, 7 Abs. 2a, 17 Abs. 6, 35 Abs. 1 
bis 4, die Überschrift des 6. Hauptstückes, § 51a samt Überschrift, § 67 samt 
Überschrift, § 68 Abs. 1 sowie die Einträge im Inhaltsverzeichnis zur 
Überschrift des 6. Hauptstückes und zu §§ 51a und 67 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016 treten mit 1. April 2016 in Kraft.  

  

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 75. (1) – (23) § 75. (1) – (23) 

 (24) Auf Fremde, denen der Status des Asylberechtigten bereits vor 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016 zuerkannt wurde und auf 
Fremde, die einen Antrag auf internationalen Schutz vor dem 15. November 
2015 gestellt haben, sind die §§ 2 Abs. 1 Z 15, 3 Abs. 4 bis 4b, 7 Abs. 2a und 51a 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016 nicht anzuwenden. Für 
diese Fremde gilt weiter § 2 Abs. 1 Z 15 in der Fassung vor Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016. §§ 17 Abs. 6, 35 Abs. 1 bis 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016 sind auf Verfahren, die bereits 
vor dem 1. April 2016 anhängig waren, nicht anzuwenden. Auf Verfahren gemäß 
§ 35, die bereits vor dem 1. April 2016 anhängig waren, ist § 35 Abs. 1 bis 4 in 
der Fassung vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016 weiter 
anzuwenden.  

 (25) Liegen bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die technischen 
Voraussetzungen für eine Ausstellung der Karte für Asylberechtigte noch nicht 
vor, ist diese nach Wegfall des Hinderungsgrundes auszufolgen. 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Fremdenpolizeigesetzes Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 

Identitätskarte für Fremde Identitätskarte für Fremde 

§ 94a. (1) Das Bundesamt kann Fremden, denen die Ausstellung eines § 94a.  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Konventionsreisepasses (§ 94 Abs. 1) gemäß § 94 Abs. 5 iVm § 92 versagt wurde 
oder denen ein Konventionsreisepass (§ 94 Abs. 1) gemäß § 94 Abs. 5 iVm § 93 
entzogen wurde eine Identitätskarte ausstellen, wenn die Voraussetzungen zur 
neuerlichen Ausstellung eines Konventionsreisepasses nicht vorliegen. 

(2) Das Bundesamt kann Fremden, denen die Ausstellung eines 
Fremdenpasses gemäß § 92 versagt wurde oder denen ein Fremdenpass gemäß 
§ 93 entzogen wurde eine Identitätskarte ausstellen, wenn die Voraussetzungen 
zur neuerlichen Ausstellung eines Fremdenpasses nicht vorliegen. 

(1) Das Bundesamt kann Fremden, denen die Ausstellung eines 
Fremdenpasses gemäß § 92 versagt wurde oder denen ein Fremdenpass gemäß 
§ 93 entzogen wurde eine Identitätskarte ausstellen, wenn die Voraussetzungen 
zur neuerlichen Ausstellung eines Fremdenpasses nicht vorliegen. 

(3) Die Identitätskarte hat jedenfalls die Bezeichnung „Republik 
Österreich“ und „Identitätskarte für Fremde“, Namen, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Lichtbild und Unterschrift des Fremden 
sowie Bezeichnung der Behörde, Datum der Ausstellung und Unterschrift des 
Genehmigenden zu enthalten. Die nähere Gestaltung der Identitätskarte legt der 
Bundesminister für Inneres durch Verordnung fest. 

(2) Die Identitätskarte hat jedenfalls die Bezeichnung „Republik 
Österreich“ und „Identitätskarte für Fremde“, Namen, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Lichtbild und Unterschrift des Fremden 
sowie Bezeichnung der Behörde, Datum der Ausstellung und Unterschrift des 
Genehmigenden zu enthalten. Die nähere Gestaltung der Identitätskarte legt der 
Bundesminister für Inneres durch Verordnung fest. 

(4) Die Identitätskarte dient ausschließlich dem Nachweis der Identität. 
Durch deren Ausstellung werden Rechte nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz, nach dem Asylgesetz 2005 und nach diesem Bundesgesetz 
weder dokumentiert noch begründet. 

(3) Die Identitätskarte dient ausschließlich dem Nachweis der Identität. 
Durch deren Ausstellung werden Rechte nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz, nach dem Asylgesetz 2005 und nach diesem Bundesgesetz 
weder dokumentiert noch begründet. 

(5) Die Identitätskarte kann mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren 
ausgestellt werden, es sei denn, dass 

(4) Die Identitätskarte kann mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren 
ausgestellt werden, es sei denn, dass 

 1. eine kürzere Gültigkeitsdauer beantragt wird oder  1. eine kürzere Gültigkeitsdauer beantragt wird oder 
 2. im Hinblick auf die für die Ausstellung der Identitätskarte maßgeblichen 

Voraussetzungen eine kürzere Gültigkeitsdauer geboten ist. 
 2. im Hinblick auf die für die Ausstellung der Identitätskarte maßgeblichen 

Voraussetzungen eine kürzere Gültigkeitsdauer geboten ist. 
Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer einer Identitätskarte ist unzulässig. Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer einer Identitätskarte ist unzulässig. 

(6) Die Identitätskarte ist zu entziehen, wenn (5) Die Identitätskarte ist zu entziehen, wenn 
 1. das Lichtbild fehlt oder sie die Identität des Inhabers nicht mehr 

zweifelsfrei erkennen lässt; 
 1. das Lichtbild fehlt oder sie die Identität des Inhabers nicht mehr 

zweifelsfrei erkennen lässt; 
 2. eine Eintragung des Bundesamtes unkenntlich geworden ist oder  2. eine Eintragung des Bundesamtes unkenntlich geworden ist oder 
 3. die Identitätskarte verfälscht, nicht mehr vollständig oder aus sonstigen 

Gründen unbrauchbar geworden ist. 
 3. die Identitätskarte verfälscht, nicht mehr vollständig oder aus sonstigen 

Gründen unbrauchbar geworden ist. 
Entzogene Identitätskarten sind dem Bundesamt unverzüglich vorzulegen. Sie 
stellen kein gültiges Dokument zum Nachweis der Identität dar. 

Entzogene Identitätskarten sind dem Bundesamt unverzüglich vorzulegen. Sie 
stellen kein gültiges Dokument zum Nachweis der Identität dar. 

(7) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, eine (6) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, eine 

996 der B
eilagen X

X
V

. G
P

 - R
egierungsvorlage - T

extgegenüberstellung
8 von 11

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  9 von 11 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ihnen vorgelegte Identitätskarte abzunehmen, wenn diese entzogen worden ist. 
Die Identitätskarte ist unverzüglich dem Bundesamt vorzulegen. 

ihnen vorgelegte Identitätskarte abzunehmen, wenn diese entzogen worden ist. 
Die Identitätskarte ist unverzüglich dem Bundesamt vorzulegen. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 125. (2) – (28) § 125. (2) – (28) 

 (29) Auf einen Fremden, dem der Status des Asylberechtigten gemäß § 3 
AsylG 2005 in der Fassung vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
XX/2016 zuerkannt wurde, sind die §§ 94 Abs. 5 und 94a in der Fassung vor 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016 anzuwenden. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 126. (1) - (16)  § 126. (1) - (16)  

 (17) Die §§ 94a und 125 Abs. 29 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2016 treten mit 1. April 2016 in Kraft. 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes 

Beschwerdefrist und Wirkung von Beschwerden Beschwerdefrist und Wirkung von Beschwerden 

§ 16. (1) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen einen Bescheid 
des Bundesamtes beträgt in den Fällen des § 3 Abs. 2 Z 1, 2, 4 und 7 zwei 
Wochen, sofern nichts anderes bestimmt ist. § 7 Abs. 4 erster Satz Bundesgesetz 
über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 
(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 ist, 
sofern es sich bei dem Fremden im Zeitpunkt der Bescheiderlassung nicht um 
einen unbegleiteten Minderjährigen handelt, diesfalls nicht anwendbar. 

§ 16. (1) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen einen Bescheid 
des Bundesamtes beträgt in den Fällen des § 3 Abs. 2 Z  2, 4 und 7 zwei 
Wochen, sofern nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch in den Fällen des § 3 
Abs. 2 Z 1, sofern die Entscheidung mit der Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist. § 7 Abs. 4 erster Satz 
Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 
(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 ist, 
sofern es sich bei dem Fremden im Zeitpunkt der Bescheiderlassung nicht um 
einen unbegleiteten Minderjährigen handelt, diesfalls nicht anwendbar. 

(2) - (6) (2) - (6) 

Übermittlung personenbezogener Daten Übermittlung personenbezogener Daten 

§ 29. (1) … § 29. (1) … 

(2) Die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 11 und gemäß § 28 verarbeiteten Daten 
dürfen folgenden Empfängern übermittelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen: 

(2) Die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 11 und gemäß § 28 verarbeiteten Daten 
dürfen folgenden Empfängern übermittelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen: 

 1. Organen des Bundes und der Länder, die Aufgaben zur Erfüllung der 
Grundversorgungsvereinbarung vollziehen, 

 1. Organen des Bundes und der Länder, die Aufgaben zur Erfüllung der 
Grundversorgungsvereinbarung vollziehen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. dem Arbeitsmarktservice und den mit Betreuung und Integrationshilfe 

betrauten Einrichtungen der Gebietskörperschaften, 
 2. dem Arbeitsmarktservice und den mit Betreuung und Integrationshilfe 

betrauten Einrichtungen der Gebietskörperschaften, 
 3. den Gebietskrankenkassen und dem Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger, und 
 3. den Gebietskrankenkassen und dem Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger, 
 4. dem Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten 
 4. dem Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten, und 
.  5. dem Österreichischen Integrationsfonds. 

(3) …. (3) …. 

Mitteilungspflichten der Behörden Mitteilungspflichten der Behörden 

§ 30. (1) - (3)  § 30. (1) - (3)  

(4) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der 
Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und 
auf Anfrage verpflichtet, diese Daten dem Bundesamt zu übermitteln, sofern 
dieses die Daten zur Durchführung einer Maßnahme oder eines Verfahrens vor 
dem Bundesamt benötigt. Eine Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. 
Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des 
konkreten Zwecks nicht mehr benötigt werden. 

(4) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, der Österreichische Integrationsfonds 
sowie die Träger der Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, 
sind ermächtigt und auf Anfrage verpflichtet, diese Daten dem Bundesamt zu 
übermitteln, sofern dieses die Daten zur Durchführung einer Maßnahme oder 
eines Verfahrens vor dem Bundesamt benötigt. Eine Verweigerung der Auskunft 
ist nicht zulässig. Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die 
Erfüllung des konkreten Zwecks nicht mehr benötigt werden. 

(5) - (9)  (5) - (9)  

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 56. (1) – (7) § 56. (1) – (7) 

 (8) Die §§ 16 Abs. 1, 29 Abs. 2 Z 3 bis 5, 30 Abs. 4 und 58 Abs. 5 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016 treten mit 1. April 2016 in 
Kraft.. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 58. (1) – (4). § 58. (1) – (4). 

 (5) Ist eine Entscheidung des Bundesamtes gemäß § 3 Abs. 2 Z 1, die nicht 
mit der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist, vor 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2016 erlassen worden, läuft die 
Beschwerdefrist gemäß § 16 Abs. 1 mit Ablauf des 31. März 2016 noch und 
wurde gegen diese Entscheidung nicht bereits bis zum Ablauf des 31. März 2016  
Beschwerde erhoben, beträgt die Beschwerdefrist vier Wochen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  
 

996 der B
eilagen X

X
V

. G
P

 - R
egierungsvorlage - T

extgegenüberstellung
11 von 11

w
w

w
.parlam

ent.gv.at


		2016-01-26T15:12:16+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




